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1. Aktionismus

Es wird ein oberflächliches 
Allerweltsrezept von größe-
ren Einheiten propagiert. Die 
Regierung hat keine klaren 
Vorstellungen davon, welche 
Aufgaben wo angesiedelt 
werden sollen.

2. Fantasie- und 
Mutlosigkeit

Der Reform liegt keine Vision 
von einer gestärkten, vitali-
sierten kommunalen Ebene 
zugrunde. Die Regierung 
begrenzt sich bewusst auf die 
reine technokratische Verwal-
tungsperspektive, statt den 
Akteuren vor Ort neue Mög-
lichkeiten  der Gestaltung zu 
eröffnen. 

Für Landesaufgaben soll nur 
eine weitere Ebene geschaf-
fen werden, die andere Länder 
abschaffen.

3. Struktur vor Aufgaben

Nach dem Willen der Regie-
rung sollen erst die Struktu-
ren festgelegt werden, um 
dann die Aufgabenverteilung 
zu bestimmen. Dies verstößt 
gegen alle Regeln der Organi-
sationslehre. 
Eine faire und transparente 
Diskussion über den optima-
len Ressourceneinsatz für 
die heutigen Aufgaben der 
Kommunen findet nicht statt. 
Es wird vielfach zu zufälligen 
Zusammenschlüssen von Ge-
meinden kommen, weil keine 
Kriterien für sinnvolle Zusam-

menlegungen bekannt sind.

4. Das Märchen von den 
Einsparungen

Das große Ziel der Maßnah-
men sollen Einsparungen 
sein. Ob diese erreichbar sind, 
erscheint mehr als fraglich, 
da nicht einmal die Verlage-
rung von Aufgaben zwischen 
dem Land, den Kreisen und 
den Kommunen  geklärt ist. 
Die Übernahme bzw. Abgabe 
von Aufgaben wurde nicht 
definiert. Sicher ist nur, dass 
erneut die „Häuptlinge“ bei 
mehr „Indianern“ in höhere 
(teurere) Besoldungsgruppen 
gestuft werden.

Die von der Regierung 
geplanten neuen „Kommu-

Die Ziele der Landesregierung 
mit einer Verwaltungsreform  
- Bürokratieabbau, Effizienz 
und Bürgernähe - sind mit 
den bisher vorgelegten wagen 
Plänen und den bisher einge-
leiteten Maßnahmen nicht zu 
erreichen.  
Dies liegt unter anderem dar-
an, dass eine Große Koalition 
immer die Tendenz zum klein-
sten gemeinsamen Nenner 
hat. Die Gemeinsamkeit von 

CDU und SPD lautet: auf kei-
nen Fall eine Gebietsreform. 

Außerdem ist die Reform Lan-
desregierung von kurzfristigem 
Aktionismus geprägt. Ihr liegt 
keine grundlegende Analyse 
der Situation sowie der daraus 
folgenden Herausforderungen 
und konkreten Maßnahmen 
zugrunde. Dies zeigt sich 
daran, dass eine neue Struktur 
verlangt wird, ohne die Aufga-

ben zu konkretisieren, die die 
Landesebene und die kommu-
nalen Gliederungen zukünftig 
wahrnehmen sollen. 

Die Politik der Regierung ist 
fantasielos - sie hat keine Visi-
on für die Zukunft Schleswig-
Holsteins und keinen Mut, eine 
solche umzusetzen. Dies alles 
mündet in eine strukturkonser-
vative Politik auf der das Etikett 
„Reform“ keinen Halt findet.

Die Fehler der Landesregierung



nalen Verwaltungsregionen“ 
sind weder hinsichtlich der 
Standorte, der personellen 
Ausstattung und ihrer 
Kompetenzen, noch der 
Kontroll-mechanismen in 

Konturen erkennbar. Welche 
Einsparerfolge hier eintreten 
sollten sind erst recht nicht 
erkennbar.

5. Wachstum an 
Bürokratie 

Während einige Bundeslän-
der ihre Regierungspräsidien 
abschaffen, wird in Schles-
wig-Holstein eine zusätzliche 
Verwaltungsebene zwischen 
Land und Kreisen eingebaut 
- die so genannten „Kommu-
nalen Verwaltungsregionen“. 
Abgesehen von den unbe-
stimmten Kosten für die 
Errichtung dieser neuen 
Verwaltungen erhöht dieses 
den Abstimmungs- und Ko-
ordinierungsbedarf zwischen 
den Verwaltungen und trägt 
dazu bei, dass die Aufgaben-
verteilung für die Bürger noch 
undurchschaubarer wird. 
Für die um mehre Gemein-
den anwachsenden Ämter 
gilt ebenfalls, dass zeit- und 
ressourcenraubende Abstim-
mungsprozesse zunehmen. 
Kurz: die Bürokratie wächst.

6. Verlust an Bürgernähe

Bürgernähe reduziert sich in 
der Vorstellung der Landes-
regierung auf die in Aussicht 
gestellten Einsparungen so-

wie das Verspre-
chen, dass alles 
beim Alten bleibt. 
Die Realität ist 
jedoch, dass die 
Distanz zwischen 
den Verwaltun-
gen und den 
Bürgern erheblich 
zunimmt - ebenso 
wie die Distanz 
zwischen den 
Gemeindever-
tretern und den 

Verwaltungsspitzen. Amtsaus-
schüsse werden unübersicht-
lich groß. Es wird sich nach der 
Reform entweder um unhan-
tierbare Vollversammlungen 
in der Größe von Kreistagen 
oder weitgehend um Bürger-
meister-Runden handeln. 

Neue Verwaltungsebenen 
werden eingeführt, ohne dass  
eine direkt von den Bürgern 
gewählte Kontrolle möglich 
ist.  Für die „Kommunalen Ver-

waltungsregionen“ gilt eben-
so wie für die Amtsausschüs-
se: Sie werden nicht demo-
kratisch legitimiert begleitet, 
weil die Kontrollgremien nicht 
direkt gewählt werden. 

Klare Verantwortungsberei-
che, bei denen der einzelne 
weiß, wen er ansprechen  
kann, um Aufklärung und eine 
Entscheidung zu erhalten, 
werden nicht geschaffen. Bür-
gernähe geht verloren.
  
7. Strukturkonservativ

Die Reform der Landesregie-
rung führt lediglich zu größe-
ren Verwaltungsstrukturen;  
es erfolgt bewusst keine 
qualitative Strukturreform. 
Die unübersichtlichen, verzet-
telten und damit verantwor-
tungsscheuen Entscheidungs-
strukturen von heute werden 
nicht angetastet. Klare, ver-
bindliche Entscheidungen in 
kurzer Zeit herbei führen zu 
können, ist das entscheidende 
Merkmal für eine allgemeine 
Kooperations- und EU-Taug-
lichkeit. Hier tut sich nichts.



Wir wollen moderne kom-
munale Strukturen prägen, 
in dem die Verantwortlich-
keit für öffentliche Aufga-
ben eindeutig und transpa-
rent gestaltet ist. 

Eine solche qualitative Struk-
turreform zeichnet sich aus 
durch:
• Schlanke Entscheidungs-
strukturen
• Fach- und Ressourcenverant-
wortung liegen weitgehend in 
einer Hand
• Demokratische Kontrolle 
wird durch direkt gewählte 
Vertretungen ausgeübt; Ent-
scheidungsprozesse sind für 
Bürger und Politiker transpa-
rent.

Zukunftsfähige Kommunalver-
waltungen haben:
• klar definierte und abge-
grenzte Aufgaben;
• abschließende Entschei-
dungshoheit;
• eine den Aufgaben entspre-
chende und gerechte Finanz-
ausstattung, die eine effizien-
te Politik vor Ort belohnt aber 
gleichzeitig Standort- und 
Strukturnachteile ausglei-
chend berücksichtigt;

• unmittelbare, demokratische 
Teilhabe durch direkte Wahlen 
zu den Vertretungen.

Voraussetzungen dafür sind:
• eine Gemeindegebietsre-
form: Politische Gemeinde 
und Verwaltung auf einer 
Ebene. Die Gemeinden eines 
oder mehrer Ämter werden in 
eine politische Gemeinde mit 
einer Mindestgröße von 8.000 
Einwohnern zusammenge-
fasst; die Ämterstruktur wird 
aufgelöst.
• eine Funktionalreform: 
Konsequente Aufgabenwahr-
nehmung vor Ort durch die 
Gemeinde oder den Kreis. 
Die Eigenverantwortung der 
Kommunen wird gestärkt, 
dazu gehört eine klare Aufga-
benverteilung mit einer klaren 
Verantwortung für die Ausga-
ben.
• eine grundlegende Reform 
der Gemeindefinanzen: Es 
wird eine kommunale Bürger-
steuer nach dänischem Vorbild 
eingeführt, die die kommu-
nalen Anteile an der Einkom-
menssteuer ersetzt. Außerdem 
wird die Gewerbesteuer auf 
freie Berufe ausgedehnt (kom-
munale Wirtschaftssteuer).

Die Kreise als vitale, regions-
gebundene Zentren:
 Die in den 70´er Jahren ge-
schaffenen Kreise in Schles-
wig-Holstein haben sich 
bewährt. Stattmit den „Ver-
waltungsregionen“ eine neue 
Verwaltungsebene oberhalb 
der Kreise neu einzurichten, 
sollte die Entlastung der 
Kreise durch eine nachhaltige 
Stärkung der gemeindlichen 
Ebene für eine konsequente 
Kommunalisierung jetziger 
Landesaufgaben genutzt 
werden. 
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